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wie leicht läßt sich dieser Bauer am Gängelbande von I

Demagogen fuhren, wie hängt er ganz an Localinte-

resse, wie beurtheilt er alles nur in dem einseitigen

Gesichtspunkte seiner Hütte, seiner Matten^ seines mit
Mühe gesammelten DüngerS! und dieser Bauer nun,
der fast die Majorität in Helvetica ausmacht, der in
seiner vorhergehenden Lage aristokratisch regiert wurde,
der aber seiner Bestimmung zufolg, da strenge Hand-
arbeit sein LooS ist, nach Ruhe seufzet und niemals

Zeit haben wird, über politische Gegenstände nachzu-

denken; auf einmal soll dieser Bauer nun Gesetzgeber

seyn oder Gesetzgeber unmittelbar wählen! was kömmt her-

aus? Einige wenige ausgenommen, verzeihen Sie es

mir, die gesetzgebend» Räthe der helveti-
schen einen und uniheilbarcn Republik!
Alle diese Bemerkungen gründen sich auf Erfahrungen;
noch bey den lezten Wahlen der Municipalbeamten

zeigte sich offenbar dieser Geist der Gleichgültigkeit —
nicht der halbe Theil der Activbürger nahm Theil daran

und einer hatte die Naivität zu sagen: was geht das

mich an, ob Perer oder Paul genamset werde, ich

muß doch gehorsamen!... Eine solche Stimme ist

aber Demagogen sehr willkommen; da haben sie freyes

Spiel! Den der Fähigkeiten hat, brandmarkt man

mit dem Namen Städtler! und da hört aller Credit

auf! Ohne Geschwornengericht, ohne Ein - und

UnthMbarkeit ist unsere Schweiz verloren!... Ich
glaube, daß alle denkenden Köpfe Helveticas, ausser

ètwan jene, die das alte Wesen wieder wittern, sich

für die Einheit erklären werden: wie mehr ich diesen

Gegenstand beherzige, wie mehr überzeuge ich mich,

daß eS schwer haken würde, ein solches Fedcramsystem,

nicht aufS Papier zn setzen (am Ende des igten Jahr-
hunderw ist daS eine leichte Sache aber in Ausübung

zu bringen, ohne daß nicht der alte Schlendrian ent-

we.der die Oberhand gewönne oder aber so viele Lands-

gemeinden als Cantone sind, entstehen würden. — Ich
kann mich nicht mit denjenigen vereinigen, die alles

im provisorischen Zustand lassen und sich so ganz in
die Hände ihrer Nachbaren werfen wollen: man arbeite

an einer Constitution; man mache etwas Gescheides,

und ich bin überzeugt, die kriegführenden Mächtewer-

dm es sancrioniren; wenn es doch im Völkerrecht ein-

Mal angenommen ist, daß eine Nation in die Ange-

legcnheiten einer andern sich zu mischen hat; freylich

oft mischen muß, wen» mau daß wieder gut machen

will, was man durch Elende verhunzt hak

Kleine Schriften.
Wünsche und Träume eines vaterländi-

schen HelvetierS — Den Stellvertre-
tern der Nation ehrerbietig gewid-
met. g. Basel bey Sam. Flick igoo.
S. 64.

ES scheinen diese Fragmente durch den Majorität»-
und Minoritätöentwurf der Constitutionöcommißion des

Senates veranlaßt worden zu seyn. Unter der Rubrik
Verfassung werden die Volköwahlen und die kurze
Dauer der Aemter empfohlen und dagegen das künst-
liehe Gewebe der wählbaren Bürger, so wie das Land-
geschworncngericht, alö eine sanfte Wiege der Olrgar-
chie geschildert, worin dieser politische Wechselbalg

zum Schrecken und zur Schande der Helvctier recht
geschwind groß und- stark werden könnte eben

so tadelnSwerth findet der Vf., daß nur ein paar Du-
zend Reprcsencanten das Recht haben sollten Gesetze

vorzuschlagen; schon in jeder Unterbrechung der Ge-
setzgebung während einiger Monate des Jahrs sieht der

furchtsame Mann Neigung zur Oligarchie. — Er
meint endlich, der Natur des repräsentativen Systems
zufolge müssen die Vollz. Räche nothwendig durch
die Gesetzgeber gewählt werde». — In seiner 2ten
Rubrik Religion scheint der Vf. seinem Fache
näher zu seyn, alS er es in der Politik ist; er spricht
für unbeschränkte Rcligionöfrcyheit — die Pfarrer will
er dutch die Gemeinden wählen und bezahlen lassen

Die Bewaffnung, der Unterricht, die Sceu-
ren (er will die einzige Vermögenssteuer!), das

Gesetzbuch und die Eidschwüre, die er abschaffen

möchte, sind die übrigen Rubriken der Flugschrift.

Sendschreiben eines HelvetierS an seine
Mitbürger, z. Basel b. Sam. Flick
lgoo. S- 48.

Ohne Zweifel vom Verfasser der vorhergehenden
Schrift; was er dort den Gesetzgeber» sagte, sagt er
hier zum Theil in gemein verständlicherer isprarchc dem
Volk. Er spricht für die Einheit der Republik und
zeigt die Fehler der alten und jeder Federanfverfassung.

Grosser Rath, 20. May. Berathung eine»
Gutachtens über Ver-Heilung der CorporakonSgürer,
das an die Commißion zurückgewiesen wird.

Sensst, 20. May. Annahme des Beschlusses,
der die Strafmilderung David DendlerS von Hiker-
singen enthält, und der Einladung an die Vollziehung
über die Vercheiiung der Kriegslasten auf die Cantone
Auskunft zu geben.
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